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BGB § 241 Abs. 2, §§ 278, 280 Abs. 1
Zur Haftung einer Direktbank bei Zwischenschaltung eines anlageberatenden
Wertpapierdienstleistungsunternehmens („Accessio Wertpapierhandelshaus AG“)

BGH, Urt. v. 19.03.2013 – XI ZR 431/11 (OLG Schleswig), ZIP 2013, 870 = DB 2013, 985 = WM 2013, 789 +

Amtliche Leitsätze:

1. Zwischen einem Kapitalanleger und einer Direktbank, die ausdrücklich allein sog. Execution-only-
Dienstleistungen als Discount-Brokerin anbietet, kommt im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften
grundsätzlich kein stillschweigend geschlossener Anlageberatungsvertrag zustande. Eine Zurechnung
etwaiger Beratungsfehler eines vom Kapitalanleger mit seiner Beratung beauftragten selbstständigen
Wertpapierdienstleistungsunternehmens über § 278 BGB scheidet in der Regel aus, weil die Beratung nicht
zum Pflichtenkreis einer solchen Direktbank gehört.
2. Bei gestaffelter Einschaltung mehrerer Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist grundsätzlich nur das
kundennähere Unternehmen zur Befragung des Anlegers hinsichtlich seiner Erfahrungen, Kenntnisse,
Anlageziele und finanziellen Verhältnisse verpflichtet. Eine Pflicht zur Überwachung des vorgeschalteten
Beratungsunternehmens besteht daher in der Regel nicht. Gleichwohl kann eine haftungsbewehrte Warnpflicht
als Nebenpflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) der Execution-only-Dienstleistung bestehen, wenn die kundenfernere
Direktbank die tatsächliche Fehlberatung des Kunden bei dem in Auftrag gegebenen Wertpapiergeschäft
entweder positiv kennt oder wenn diese Fehlberatung aufgrund massiver Verdachtsmomente objektiv evident
ist.
3. Die im Rahmen der Haftung der kreditgebenden Bank infolge eines konkreten Wissensvorsprungs
entwickelte Beweiserleichterung bei institutionalisiertem Zusammenwirken (BGH, Urt. v. 16. 5. 2006 – XI ZR
6/04, BGHZ 168, 1 = ZIP 2006, 1187, Rz. 51 f.) ist auf die Zusammenarbeit zweier
Wertpapierdienstleistungsunternehmen hinsichtlich der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nicht
übertragbar. Nach allgemeinen Grundsätzen trägt daher der Kapitalanleger die Darlegungs- und Beweislast für
die Kenntnis der Direktbank von der tatsächlichen Fehlberatung bei dem in Auftrag gegebenen
Wertpapiergeschäft bzw. für die sich aufgrund massiver Verdachtsmomente aufdrängende objektive Evidenz
dieser Fehlberatung.
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